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Aufforderung der Erziehungsberechtigten zur Anmeldung der im Schuljahr 2025/2026 
schulpflichtig werdende Kinder

Hiermit fordere ich alle Erziehungsberechtigten auf, ihre schul-
pflichtig	werdenden	Kinder	zu	nachfolgend	genannten	Termi-
nen in der für sie zuständigen Grundschule anzumelden.

Kinder,	die	bis	zum	30.06.2025 das sechste Lebensjahr voll-
endet	haben,	werden	mit	Beginn	des	Schuljahres	2025/2026	
schulpflichtig.	Sie	sind anzumelden.

Kinder,	die	bis	zum	30.06.2025 das fünfte Lebensjahr vollen-
det haben, können zum Schuljahr 2025/2026 vorzeitig einge-
schult	werden.	Sie	werden	mit	Aufnahme	in	die	Schule	schul-
pflichtig.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes oder 
das Familienstammbuch vorzulegen.	Das	anzumeldende	Kind	
ist von dem Erziehungsberechtigten persönlich vorzustellen.

I .  B E K A N N T M A C H U N G E N
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Bezeichnung der Schule Termin der Anmeldung Ort der Anmeldung Kinder folgender Ortsteile 
sind anzumelden

Grundschule	Rehmsdorf 13.02.2024 und 14.02.2024
jeweils	in	der	Zeit	von:
16.00–18.00 Uhr

Sekretariat der
Grundschule Rehmsdorf

Döbitzschen,	Könderitz,	
Krimmitzschen,	Langendorf,	
Minkwitz,	Nißma,	Oelsen,	
Prehlitz-Penkwitz,	Rehmsdorf,	
Spora,	Sprossen,	Staschwitz,	
Traupitz

Grundschule Tröglitz 19.02.2024	in	der	Zeit	von:
13.00–17.00Uhr

Sekretariat der
Grundschule Tröglitz

Alttröglitz,	Beersdorf,	Bornitz,	
Draschwitz,	Gleina,	Göbitz,	
Kadischen,	Lützkewitz,	
Maßnitz,	Ostrau,	Predel,	
Profen,	Reuden,	Torna,	
Tröglitz

Buchheim
Bürgermeister

Widerspruch gegen die Weitergabe personenbezogener Daten
Ich	weise	ich	auf	das	Widerspruchsrecht	gemäß	§§	50	und	51	
Bundesmeldegesetz	(BMG)	hin.

Der	Weitergabe	von	persönlichen	Daten	kann	widersprochen	
werden.	Die	Ausgaben	der	MZ	vom	14.10.23	und	16.10.23	ste-
hen	bereit	unter:

20231014

Übermittlungssperren
–	 §	36	Abs.	2	Satz	1	BMG	 in	Verbindung	mit	 (	 i.V.m.)	§	58	c	

Abs.1 Satz 1 des Soldatengesetzes die Übermittlung von 
Daten	 an	 das	 Bundesamt	 für	 das	 Personalmanagement		
der	Bundeswehr

–					§	42	Abs.	3	Satz	2	BMG	i.V.m.	§	42	Abs.	2	BMG	die	Übermitt-
lung	an	öffentlich-rechtliche	Religionsgesellschaften

–	 §	50	Abs.	5	BMG	i.V.m.	§	50	Abs.	1	BMG	die	Übermittlung	
von	Daten	an	Parteien	und	Wählergruppen

–	 §	50	Abs,	5	BMG	i.V.m.	§	50	Abs.	2	BMG	die	Übermittlung	
von Daten von Alters- und Ehejubiläen

–	 §	50	Abs.	5	BMG	i.V.m.	§	50	Abs.	3	BMG	die	Übermittlung	
von Daten an Adressbuchverlage

 

Auskunftssperren
–	 §	51	Abs.	1	BMG	Auskunftssperre	wegen	besonders	schutz-

würdiger	 Belange	 (	 hier	 sind	 entsprechende	 Nachweise	
vorzulegen )

     
Die	Übermittlungs-	und	Auskunftssperren	können	im	Einwoh-
nermeldeamt, Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue beantragt 
werden.	Die	Beantragung	hat	persönlich	zu	erfolgen.

Die	Übermittlungssperren	bleiben	auf	Dauer	bzw.	bis	auf	Wi-
derruf bestehen.
Die	 Auskunftssperre	muss	 aller	 zwei	 Jahre	mit	 erneuter	 Be-
gründung	verlängert	werden.

Buchheim
Bürgermeister
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Vereinbarung zur Nutzung der gemeinsamen „Vergabestelle der Gemeinde Elsteraue“ 
(öffentlich – rechtliche Vereinbarung)

zwischen

der Gemeinde Elsteraue
vertreten	durch	den	Bürgermeister
nachstehend „Gemeinde Elsteraue“ genannt

und

der Stadt Lützen
vertreten	durch	den	Bürgermeister

der Verbandsgemeinde Wethautal
vertreten durch die Verbandsgemeindebürgermeisterin

der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern
vertreten	durch	den	Bürgermeister

nachstehend “Vertragspartner“ genannt

Präambel
Die	beteiligten	Kommunen	gehen	davon	aus,	dass	die	Zusam-
menarbeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, die durch die 
Vielzahl	gesetzlicher	Regelungen	geprägt	 ist	und	ausgepräg-
tes	Spezialwissen	verlangt,	für	alle	Seiten	erhebliche	qualitati-
ve	und	wirtschaftliche	Vorteile	bringt.	

Aufgrund	 von	 §	 1,	 §	 2	 Abs.	 1	 und	 2	 sowie	 §	 3	 des	Gesetzes	
über	kommunale	Gemeinschaftsarbeit	des	Landes	Sachsen	–	
Anhalt	 vom	 26.02.1998	 in	 der	 derzeit	 gültigen	 Fassung	 vom	
22.06.2018	(GVBl.	LSA	S.	166)	wird	folgende	Vereinbarung	über	
die Übernahme von Vergabeverfahren der Vertragspartner 
durch die Vergabestelle der Gemeinde Elsteraue geschlossen.

§ 1 Gegenstand
1.	 Die	 Vertragspartner	 und	die	Gemeinde	 Elsteraue	 können	

einander bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstüt-
zen.	Die	Kooperationspartner	sind	sich	einig,	dass	die	Auf-
gabe	der	Vertragspartner	im	Rahmen	der	Vergabe	öffent-
licher Aufträge von der Gemeinsamen Vergabestelle der 
Gemeinde	Elsteraue	übernommen	werden	sollen.

2.	 Gemeinsames	Ziel	der	Zusammenarbeit	 ist	die	rechtskon-
forme,	 rechtssichere	 und	 wirtschaftliche	 Abwicklung	 der	
Vergabeverfahren. Die gemeinsame Aufgabenerfüllung 
durch die Nutzung einer gemeinsamen Vergabestelle führt 
zu	einer	effizienten	und	zielorientierten	Aufgabenerfüllung	
für	alle	Beteiligten.	Gleichzeitig	soll	durch	den	Einsatz	einer	
einheitlichen	E-Vergabelösung	die	Wirtschaftlichkeit	geför-
dert	und	ein	einheitlicher	Standard	realisiert	werden.	

 3. Die Vertragspartner und die Gemeinde Elsteraue schaffen 
eine Organisationseinheit, die „Gemeinsame Vergabestelle 
(GVS)“, die bei der Gemeinde Elsteraue eingebunden ist. 

4. Die GVS handelt dabei stets im Auftrag der Vertragspartner 

sowie	auf	deren	Rechnung.	Die	Vertragspartner	bleiben	in	
allen betroffenen Vergabeverfahren Auftraggeber und Ver-
gabestelle.

5.	 Zur	Erfüllung	dieser	Ziele	können	die	Vertragspartner	die	
GVS	 durch	 Übertragung	 der	 Aufgabe	 der	 Abwicklung	 al-
ler förmlichen Vergabeverfahren nach vergaberechtlichen 
Vorschriften	 und	 den	 jeweiligen	 Vergabeordnungen	 der	
Vertragspartner nutzen.

§ 2 Kooperatives Konzept
Die	Aufgabenverteilung	zwischen	der	Gemeinsamen	Vergabe-
stelle und den Vertragspartnern ergibt sich aus der Anlage zu 
dieser Vereinbarung – Aufgabenabgrenzung im Vergabever-
fahren	–	,	die	ausdrücklich	Bestandteil	der	Vereinbarung	ist.

§ 3 Aufbau und Betrieb
1.	 Die	Gemeinde	Elsteraue	baut	eine	Vergabestelle	mit	4	Be-

schäftigten	(Leiter/in	und	Mitarbeiter/in)	auf	und	stellt	die	
Räumlichkeiten	 sowie	 die	 erforderlichen	 Sach-	 und	 Be-
triebsausstattungen zur Verfügung.

2.	 Die	 in	der	Gemeinsamen	Vergabestelle	Beschäftigten	ha-
ben sich regelmäßig fortzubilden. Dies ist durch die Ge-
meinde	Elsteraue	zu	gewährleisten.

3.	 Eine	 zukünftige	 Neubemessung	 der	 Personalausstattung	
erfolgt	 im	 Rahmen	 einer	 Abstimmung	 zwischen	 der	 Ge-
meinde Elsteraue und den Vertragspartnern.

4.	 Die	Kosten	der	GVS	sind	der	Gemeinde	Elsteraue	entspre-
chend	§	4	der	Vereinbarung	von	den	Vertragspartnern	zu	
erstatten.

5.	 Erstattungsfähige	Kosten	im	Sinne	des	§	4,	Abs.	2	sind	allein	
die	 für	die	Leistungserbringung	tatsächlich	entstehenden	
Personalkosten	 der	 im	 Abrechnungszeitraum	 (Haushalts-
jahr)	 besetzten	 Stellen	 sowie	 die	 hierfür	 erforderlichen	
Sach-	und	Gemeinkosten.

§ 4 Kostenerstattung
1. Die Gemeinde Elsteraue ermittelt jährlich nach betriebs-

wirtschaftlichen	Grundsätzen	 die	 entstehenden	 Abschrei-
bungen	sowie	die	Sach-	und	Personalkosten	für	die	GVS.

2.	 Maßgeblich	für	den	zwischen	den	Parteien	aufzuteilenden	
Gesamtaufwand	 sind	 die	 tatsächlichen	 Kosten,	 die	 durch	
Gesetz, Tarifvertrag, Fortbildung u. ä. entstehen.

3.	 Die	Stadt	Lützen,	die	Verbandsgemeinde	Wethautal	und	die	
Einheitsgemeinde Stadt Teuchern erstatten der Gemeinde 
Elsteraue	die	ermittelten	Kosten.	Diese	teilen	sich	in	Fixkos-
ten	und	Personalkosten.	Die	Fixkosten	werden	zu	gleichen	
Teilen	 auf	 die	 4	 Vertragspartner	 und	 die	 Personalkosten	
entsprechend der jährlich für den einzelnen Vertragspart-
ner durchgeführten Vergabeverfahren aufgeteilt.

4. Der Erstattungsbetrag ist von der Gemeinde Elsteraue für 
jedes	 Haushaltsjahr	 auf	 der	 Grundlage	 des	 vorläufigen	
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Rechnungsergebnisses	 des	 Vorjahres	 vorläufig	 festzu-
setzen und durch die Vertragspartner zum 15.02., 15.05., 
15.08.	 und	 15.11.	 abschlagsmäßig	 zu	 entrichten.	Mit	 der	
Abschlagszahlung	15.11.	werden	zugleich	evtl.	Überzahlun-
gen oder Unterzahlungen des Vorjahres, die sich aus dem 
Vergleich der geleisteten Abschlagszahlungen mit dem be-
stätigten	Rechnungsergebnis	ergeben,	verrechnet.

	 Die	 Abschlagsrechnungen	 des	 ersten	 Rumpfjahres	 erfol-
gen	auf	der	Grundlage	einer	Kostenschätzung.

5.	 Die	bei	 der	Abwicklung	der	Vergabeverfahren	entstehen-
den	besonderen	Kosten	tragen	die	Vertragspartner	selbst,	
d.	h.	entsprechend	dem	bei	ihnen	verfahrensspezifisch	ver-
ursachten	Aufwand;	so	für	Veröffentlichungen	in	Bekannt-
machungsorganen,	 externe	 Beratungsleistungen	 (Archi-
tekten,	Ingenieure	u.	a.)

§ 5 Mitwirkungsrechte und -pflichten der Vertragspartner
1.	 Den	 Vertragspartnern	 obliegt	 weiterhin	 die	 absolute	 Ho-

heit,	 entsprechende	 Vergabebeschlüsse	 zu	 fassen	 sowie	
festzulegen,	 welche	 Vergaben	 durch	 die	 Vergabestelle	
durchgeführt	 werden	 sollen.	 Auch	 die	 Entscheidung	 zur	
Führung	von	Rechtsstreitigkeiten	und	zum	Abschluss	von	
Vergleichen	 bei	 Einsprüchen	 von	Mitbewerbern	 verbleibt	
bei den Vertragspartnern. 

2. Die Vertragspartner benennen eine/n zuständigen An-
sprechpartner/in	für	die	Kooperation.

3. Die zuständigen Mitarbeiter/innen unterstützen die Ge-
meinsame Vergabestelle mit allen Informationen und Un-
terlagen, die für die Durchführung des Vergabeverfahrens 
notwendig	sind.

4. Die Vertragspartner und die Gemeinde Elsteraue stellen 
sich die für die Erfüllung der ihnen nach dieser Vereinba-
rung	 zugewiesenen	 Aufgaben	 erforderlichen	Originalver-
gabeunterlagen jederzeit gegenseitig zur Verfügung. Die 
Original-Vergabeakten	 werden	 im	 Archiv	 der	 Gemeinsa-
men	Vergabestelle	aufbewahrt.

5. Die Vertragspartner übergeben der Gemeinsamen Ver-
gabestelle	 jeweils	 spätestens	 zum	 30.12.	 jedes	 Kalender-
jahres	 zur	Orientierung	einen	Plan	über	die	 im	Folgejahr	
beabsichtigten	Vergaben,	unterteilt	nach	EU-unterschwel-
ligen Vergaben und EU-Vergaben. 

§ 6 Haftung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinsamen Ver-
gabestelle	nehmen	bei	der	Durchführung	der	Aufgaben	nach	§	
2	dieser	Vereinbarung	Aufgaben	für	die	Vertragspartner	wahr.	
Die Vertragspartner haften für Schäden Dritter und tragen ihre 
selbst verursachten Schäden in vollem Umfang. Dies gilt nicht 
für Schäden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinsamen Vergabestelle vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt	haben.	Ebenfalls	gilt	dies	nicht,	soweit	Schäden	
durch	Versicherungsleistungen	gedeckt	werden.

§ 7 Laufzeit der Zweckvereinbarung, Beendigung
1.	 Die	 Zweckvereinbarung	 tritt	 zum	 01.01.2024	 in	 Kraft.	 Sie	

wird	auf	unbestimmte	Zeit	geschlossen.

2.	 Jeder	 Beteiligte	 hat	 das	 Recht,	 eine	 Anpassung	 des	 Ver-
tragsverhältnisses für den Fall zu verlangen, dass sich die 
Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts 
maßgebend	gewesen	sind,	so	wesentlich	geändert	haben,	
dass ein Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen 
Regelung	 nicht	 zumutbar	 ist.	 Hierbei	 hat	 die	 Erreichung	
einer	wirtschaftlichen	Lösung	oberste	Priorität.

3. Die Gemeinde Elsteraue und die Vertragspartner haben 
das	Recht,	 aus	 dieser	 Vereinbarung	mit	 einer	 Frist	 von	 1	
Jahr	zum	Ende	eines	Kalenderjahres	auszutreten.	Der	Aus-
tritt	ist	schriftlich	zu	erklären	und	zu	begründen.

4.	 Abweichend	 von	 Abs.	 3	 kann	 ein	 Austritt	 aus	 wichtigem	
Grund	 jederzeit	 erfolgen.	 Ein	 wichtiger	 Grund	 liegt	 vor,	
wenn	 die	 Fortsetzung	 der	 Vereinbarung	 aus	 wirtschaftli-
chen Gründen nicht mehr zumutbar ist. 

5.	 Wenn	 einer	 der	 Beteiligten	 der	 Zweckvereinbarung	 wie-
derholt gegen, in dieser Vereinbarung getroffene Abreden 
verstößt	und	den	anderen	Partnern	ein	Festhalten	an	der	
Vereinbarung nicht mehr zumutbar ist, besteht die Mög-
lichkeit	des	Ausschlusses	des	Vertragspartners.

6.	 Im	Falle	des	Austritts	oder	des	Ausschlusses	aus	der	Zweck-
vereinbarung regeln die Vertragspartner und die Gemein-
de	Elsteraue	die	Abwicklung	durch	Vertrag.	Alle	Beteiligten	
gleichen	 die	 Auswirkungen	 aller,	 der	 auf	 der	 Grundlage	
dieser Vereinbarung getroffenen Entscheidungen solida-
risch zu gleichen Teilen aus. Davon betroffen sind auch 
Personalentscheidungen.	 Gleiches	 gilt	 für	 die	 Auflösung	
der	Zweckvereinbarung.

§ 8 Loyalitätsklausel
Beim	Abschluss	dieser	Zweckvereinbarung	können	nicht	alle	
Möglichkeiten,	 die	 sich	 aus	 der	 künftigen	 rechtlichen,	 tech-
nischen	 oder	 wirtschaftlichen	 Entwicklung	 ergeben	 können,	
vorausgesehen	und	erschöpfend	geregelt	werden.	Die	betei-
ligten sind sich darüber einig, dass für ihre Zusammenarbeit 
die	 Grundsätze	 gegenseitiger	 Loyalität	 zu	 gelten	 haben.	 Sie	
sichern sich gegenseitig zu, die Vereinbarung in diesem Sin-
ne	zu	erfüllen	und	gegebenenfalls	 künftige	Änderungen	der	
Verhältnisse unter Heranziehung der allgemeinen Grundsätze 
von Treu und Glauben vorzunehmen.

§ 9 Salvatorische Klausel
1.	 Sollten	Bestimmungen	dieser	Vereinbarung	oder	eine	künf-

tig	in	sie	aufgenommene	Bestimmung	ganz	oder	teilweise	
rechtsunwirksam	 oder	 nicht	 durchführbar	 sein	 oder	 ihre	
Rechtswirksamkeit	oder	Durchführbarkeit	später	verlieren,	
so	wird	hierdurch	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmun-
gen dieser Vereinbarung nicht berührt. Das Gleiche gilt, so-
weit	sich	herausstellen	sollte,	dass	die	Vereinbarung	eine	
Regelungslücke	enthält.

2.	 Die	 Beteiligten	 verpflichten	 sich,	 anstelle	 einer	 unwirksa-
men	 oder	 undurchführbaren	 Bestimmung	 oder	 zur	 Aus-
füllung	einer	Regelungslücke	eine	Regelung	zu	treffen,	die	
dem	am	nächsten	kommt,	was	die	Beteiligten	dieser	Ver-
einbarung	gewollt	haben	oder	nach	dem	Sinn	der	Verein-
barung bedacht hätten.
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§ 10 Inkrafttreten
1.	 Die	Zweckvereinbarung	tritt	zum	01.01.	2024	in	Kraft.

2.	 Die	Tätigkeit	der	GVS	für	die	Einheitsgemeinde	Stadt	Teu-
chern beginnt mit der Arbeitsaufnahme des zusätzlich ein-
zustellenden Mitarbeiters in der GVS.

3.	 Die	Beteiligten	haben	die	Zweckvereinbarung	nach	den	für	
ihre	Satzungen	geltenden	Vorschriften	öffentlich	bekannt-
zumachen.

Gemeinde Elsteraue  Stadt Lützen
Elsteraue,	den	12.10.2023	 Lützen,	den	12.10.2023

Buchheim	 	 	 Weiß
Bürgermeister	 	 	 Bürgermeister

Verbandsgemeinde  Einheitsgemeinde
Wethautal   Stadt Teuchern
Osterfeld, den 12.10.2023 Teuchern, den 12.10.2023

Beckmann	 	 	 Schneider
Verbandsgemeinde-	 	 Bürgermeister
bürgermeisterin

Aufgabenabgrenzung im Vergabeverfahren (Anlage)

1. Vergabeauftrag
a)	 Die	Vertragspartner	übergeben	jeweils	am	Ende	des	vier-

ten Quartals zur Orientierung einen groben Zeitplan der 
im Folgejahr beabsichtigten Vergaben.

b)	 Die	 Vertragspartner	 legen	 zu	 Beginn	 des	 jeweiligen	 Ka-
lenderjahres den Sitzungsterminplan der beschließenden 
Gremien mit Angabe der Vorlagefrist und Angabe von 
eventuellen Wertgrenzen vor.

c)	 Der	Vertragspartner	zeigt	4	–	6	Wochen	vor	Beginn	eines	
Vergabeverfahrens	 unter	 Verwendung	 des	 Formulars	
„Beschaffungsantrag“	 der	 Gemeinsamen	 Vergabestelle	
Elsteraue die beabsichtigte Vergabe mit einem groben 
Terminplan an.

d) Sollten Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahme ein-
gesetzt	werden,	 so	 sind	 ebenfalls	 die	 Bedingungen	 des	
Bewilligungsbescheides	bzw.	die	vergaberechtlichen	Vor-
schriften des Fördermittelgebers zu übergeben und die 
Gesamtkosten	darzustellen.

2. Vergaberechtliche Beratung vor dem Vergabeverfahren
Die Gemeinsame Vergabestelle berät und informiert den Ver-
tragspartner zu rechtlichen und formellen Anforderungen im 
Vergabeverfahren, schlägt mögliche Vergabeverfahren vor 
und	trifft	nach	Rücksprache	mit	dem	Vertragspartner	die	Ent-
scheidung.

3. Termin- und Verfahrensabstimmung
Nach Erhalt des Vergabeauftrags erstellt die Gemeinsame Ver-
gabestelle,	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Ausführungsfristen,	
einen	Termin-	und	Ablaufplan.	Der	Terminplan	weist	die	Ver-
antwortlichkeiten,	 Vorlage-	 und	Übergabefristen	 aus	 und	 ist	
mit dem Vertragspartner abzustimmen.

4. Übergabe von Unterlagen an die Gemeinsame Verga-
bestelle

a) Entsprechend des erstellten und abgestimmten Termin-
plans	übergibt	der	Vertragspartner	folgende	Unterlagen:

	 –	 die	vollständige	Leistungsbeschreibung,
	 –	 das	Leistungsverzeichnis/Preisblatt,
	 –	 eine	aktuelle	Kostenberechnung	oder	verpreistes	Leis-

tungsverzeichnis	für	die	zu	beschaffende	Leistung	und	
für	das	eventuelle	Gesamtprojekt,

 – die erforderlichen Vertragsbedingungen,
	 –	 die	Eignungskriterien	 (Nachweis	 für	Fachkunde,	Leis-

tungsfähigkeit	etc.),
	 –	 die	Bewertungs-	und	Zuschlagskriterien,
 – Informationsunterlagen, die Anlagen der Vergabeun-

terlagen sein sollen,
	 –	 Verträge,	 die	 verbindlicher	 Bestandteil	 der	 Vergabe-

unterlagen sein sollen,
 – Vorschlag der Vergabeart und
	 –	 die	Bestätigung	der	Mittelbereitstellung	im	Haushalt.
b)	 Die	Leistungsbeschreibungen,	Leistungsverzeichnisse	und	

weiteren	Unterlagen	sind	in	den	entsprechenden	PDF-Da-
teien	und	GAEB-Dateien	zur	Verfügung	zu	stellen.	Kalkula-
torische	Tabellen,	wie	etwa	Preislisten,	werden	in	Microsoft	
Excel mit gesperrten und freien Feldern versehen.

5. Zusammenstellung der Vergabeunterlagen, Wahl der 
Vergabeart

a) Die Gemeinsame Vergabestelle prüft die zur Verfügung 
gestellten	Unterlagen	auf	Vergaberechtskonformität	(z.B.	
Produktneutralität...).



Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Elsteraue (Burgenlandkreis) 21. Jahrgang / Ausgabe 10

58

b)	 Werden	 Leistungsbeschreibungen	 oder	 Leistungsver-
zeichnisse	 durch	 ein	 beauftragtes	 Ingenieur-,	 Architek-
ten-	oder	Planungsbüro	erstellt,	 so	sind	diese	zwingend	
vor Weitergabe an die Gemeinsame Vergabestelle durch 
den beantragenden Vertragspartner fachtechnisch zu 
prüfen und bezüglich der Freigabe abzuzeichnen.

c)	 Die	Vergabeart	wird	 innerhalb	der	zulässigen	Wertgren-
zen durch die Gemeinsame Vergabestelle überprüft und 
dem beantragenden Vertragspartner unverzüglich mit-
geteilt. Wird entgegen dem Vorschlag der Gemeinsame 
Vergabestelle eine andere Vergabeart durch den beantra-
genden Vertragspartner gefordert, so bedarf es dafür ei-
ner	schriftlichen	Begründung.	Die	abweichende	Vergabe-
art	wird	daraufhin	auf	Vergaberechtskonformität	geprüft.

d) Die Gemeinsame Vergabestelle vervollständigt die Ver-
gabeunterlagen, insbesondere die Formblätter des Tarif-
treue-	und	Vergabegesetz	LSA	und	Vergabehandbuches,	
sofern diese erforderlich sein sollten. Es sind die landes-, 
bundes- oder europarechtlich vorgeschriebenen Form-
blätter	zu	verwenden.

6 Bieterauswahl
a)	 Bei	 Beschränkten	 Ausschreibungen	 und	 Freihändigen	

Vergaben haben die beantragenden Vertragspartner 
schriftlich	Vorschläge	für	die	aufzufordernden	Bieter	ein-
reichen. Die Vertragspartner haben vorab die Eignung 
der	aufzufordernden	Bieter	zu	prüfen	und	intern	zu	doku-
mentieren.

b)	 Die	 Gemeinsame	 Vergabestelle	 soll,	 diese	 Bieter	 in	 das	
Vergabeverfahren	einbeziehen,	soweit	diese	über	die	ent-
sprechende	Fachkunde,	Leistungsfähigkeit	und	Zuverläs-
sigkeit	verfügen.

c)	 Die	 Gemeinsame	 Vergabestelle	 hat	 die	Möglichkeit,	 die	
Bieterliste	zu	ergänzen.	Unter	den	Bewerbern	soll	mög-
lichst	gewechselt	werden.

d)	 Die	Mindestanzahl	der	aufzufordernden	Bieter	soll	bei	be-
schränkten	Ausschreibungen	3	bis	8	betragen.

7. Veröffentlichung bzw. Versand der Vergabeunterlagen
a) Die Gemeinsame Vergabestelle nimmt die Veröffentli-

chung vor.
b) Die Gemeinsame Vergabestelle leitet die veröffentlichten 

Vergabeunterlagen dem Vertragspartner zu. 
c)	 Die	Vergabeverfahren	werden	grundsätzlich	unter	Einsatz	

eines	zugelassenen	Vergabemanagementsystems	durch-
geführt.	 Die	 Vergabeunterlagen	 werden	 ausschließlich	
elektronisch	zur	Verfügung	gestellt.

8. Bieterfragen
a)	 Empfänger	für	Anfragen	und	Rügen	der	Bieter	ist	die	Ge-

meinsame Vergabestelle.
b) Erhält die Gemeinsame Vergabestelle eine Anfrage oder 

Rüge,	so	leitet	sie	diese	unverzüglich	zur	Prüfung	und	Er-
stellung	der	Antwort	an	den	Vertragspartner	weiter.	Bei	
vergaberechtlichen Anfragen erstellt die Gemeinsame 
Vergabestelle	eine	Antwort.

c)	 Der	Vertragspartner	leitet	die	Antwort	der	Gemeinsamen	
Vergabestelle	auf	dem	elektronischen	Wege	zu.

d)	 Die	Gemeinsame	Vergabestelle	versendet	eine	anonymi-
sierte	Antwort	an	alle	Bieter	und	Bewerber	über	das	Ver-
gabemanagementsystem.

e)	 Jegliche	 Bieterkommunikation	 erfolgt	 in	 elektronischer	
Form ausschließlich über die Gemeinsame Vergabestelle.

9. Angebote/Angebotsöffnung
a) Empfänger der Angebote ist die Gemeinsame Vergabe-

stelle.	Die	Angebote	werden	gesammelt	und	bis	zur	Öff-
nung	rechtskonform	aufbewahrt.

b)	 Die	Angebotsöffnung	sowie	alle	damit	verbundenen	for-
mellen	Handlungen	(z.	B.	die	Erstellung	der	Niederschrift	
zur Angebotsöffnung) obliegen der Gemeinsamen Verga-
bestelle •

c) Dem Vertragspartner sind der Termin und Ort der Ange-
botsöffnung	rechtzeitig	mitzuteilen.	Er	hat	das	Recht	an	
der Angebotsöffnung teilzunehmen.

10. Vollständigkeits- und formelle Prüfung
a)	 Die	Vollständigkeitsprüfung	und	die	sich	daraus	ergebe-

nen	 Nachforderungen	 werden	 von	 der	 Gemeinsamen	
Vergabestelle durchgeführt.

b)	 Die	formelle	Prüfung	der	Angebote	führt	die	Gemeinsame	
Vergabestelle durch. Dabei ist zunächst zu untersuchen, 
welche	Angebote	aus	den	in	den	vergaberechtlichen	Vor-
schriften	(z.	B.	VOB,	VOL	...)	im	Einzelnen	genannten	for-
malen	oder	inhaltlichen	Gründen	zwingend	ausgeschlos-
sen	werden	müssen.	Sodann	sind,	sofern	entsprechende	
Anhaltspunkte	bestehen,	die	ebenda	genannten	fakulta-
tiven	 bieter-	 bzw.	 unternehmensbezogenen	 Ausschluss-
gründe zu prüfen.

11. Eignungsprüfung, fachliche und rechnerische Prüfung
a)	 Die	Gemeinsame	Vergabestelle	 prüft	 die	 Vollständigkeit	

der	 abgeforderten	Unterlagen	 (Eignung)	 von	dem	Best-
bieter	nach	der	Vorlage	der	rechnerischen	Prüfung.

b) Der Vertragspartner führt die inhaltliche, technische, 
fachliche	und	rechnerische	Prüfung	durch.	Er	prüft	die	An-
gemessenheit	der	Preise	und	ermittelt	anhand	der	vorge-
gebenen	Zuschlagskriterien	den	wirtschaftlichsten	Bieter.

c) Der Vertragspartner prüft Nebenangebote auf Ihre Ver-
gleichbarkeit	und	Zuschlagsfähigkeit.

d) Der Vertragspartner erstellt eine Vergabeempfehlung in-
klusive	Preisspiegel.

e)	 Wird	die	Prüfung	und	Wertung	durch	ein	beauftragtes	Inge-
nieur-,	Architekten-	oder	Planungsbüro	erstellt,	so	sind	diese	
zwingend	vor	Weitergabe	an	die	Gemeinsame	Vergabestelle	
durch den beantragenden Vertragspartner fachtechnisch zu 
prüfen und bezüglich der Freigabe abzuzeichnen.

12. Aufklärung und Bietergespräche
a)	 Sind	Aufklärungen	während	der	Prüfungs-	und	Wertungs-

phase	 notwendig,	 sollen	 diese	 grundsätzlich	 schriftlich	
durch	die	Gemeinsame	Vergabestelle	durchgeführt	werden.
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b) Im	 Ausnahmefall	 notwendige	 Bietergespräche	 werden	
durch die Gemeinsame Vergabestelle selbst durchgeführt, 
erforderlichenfalls unter Einbeziehung des Vertragspartners. 
Nach Terminabstimmung erstellt die Gemeinsame Vergabe-
stelle	die	Einladungen	für	die	Bietergespräche	und	versendet	
diese. Inhaltlich arbeitet der Vertragspartner hierfür zu.

13. Ausschlüsse
Notwendige	Ausschlüsse	erfolgen	durch	die	Gemeinsame	Ver-
gabestelle unter Information an den Vertragspartner.

14. Zuschlagsempfehlung und Vergabedokumentation
a)	 Die	Ergebnisse	der	Wertung	und	Prüfung	der	berücksich-

tigten	Angebote	werden	in	einem	Vergabevorschlag	von	
der Gemeinsamen Vergabestelle zusammengefasst und 
dokumentiert.	Dieser	wird	dem	Vertragspartner	als	Word-
Dokument	und	PDF-Datei	zur	Verfügung	gestellt.

b)	 Die	 Dokumentation	 des	 gesamten	 Vergabeverfahrens	
wird	 gemäß	 den	 vergaberechtlichen	 Vorschriften	 und	
ggf. den Vorgaben des Fördermittelgebers durchgeführt. 
Die einzelnen Schritte des Verfahrens und alle Entschei-
dungen	und	Maßnahmen	sowie	die	Begründung	der	Ent-
scheidungen	sind	zeitnah	zu	dokumentieren.

15. Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister
Die Gemeinsame Vergabestelle beantragt die vergaberechtlich 
vorgeschriebenen	Auskünfte	aus	dem	Wettbewerbsregister.

16. Rechnungsprüfungsamt
Die	 Zuständigkeiten	 des	 Rechnungsprüfungsamtes	 für	 die	
Prüfung	der	Vergaben	bleiben	von	dieser	Zweckvereinbarung	
unberührt.

17. Beschlussfassung in Gremien, Zuschlag und Aufhebung
a)	 Die	Zuständigkeit	für	die	Entscheidung	zur	Auftragsertei-

lung und die Unterzeichnung des Auftrages richtet sich 
nach	 einschlägigen	 Dienstanweisung/Vergabeordnun-
gen/Satzung	des	jeweiligen	Vertragspartners.

b) Der Vertragspartner unterrichtet die Gemeinsame Verga-
bestelle über die Entscheidung und ggf. über die Gründe 
der Zuschlagsversagung.

c) Den durch die Vergabestelle vorbereiteten Zuschlag erteilt 
nach	Ablauf	der	Rüge-	und	Wartefrist	bzw.	nach	Durchfüh-
rung eines Nachprüfungsverfahrens der Vertragspartner.

18. Mitteilungspflichten, Rüge- und Wartefrist, exante 
Bekanntmachung

a) Die Gemeinsame Vergabestelle informiert im Auftrag 
des	 Vertragspartners	 die	 Bieter,	 deren	 Angebote	 nicht	
berücksichtigt	werden	 sollen,	 entsprechend	den	gesetz-
lichen Vorschriften.

b)	 Nach	Ablauf	der	Rüge-	und	Wartefristen	teilt	die	Gemeinsame	
Vergabestelle	dem	Vertragspartner	mit,	dass	–	sofern	keine	
Rüge	 eingegangen	 ist	 –	 der	 Zuschlag	 erteilt	 werden	 kann.

c) Die Gemeinsame Vergabestelle übernimmt die exante 
Bekanntmachung	der	 vergebenen	Aufträge,	 sofern	dies	
notwendig	ist	und	das	Verfahren	von	der	Gemeinsamen	
Vergabestelle	durchgeführt	wurde.

19. Rügen / Nachprüfungsverfahren
a)	 Die	Gemeinsame	 Vergabestelle	 nimmt	 Rügen	 entgegen	

und	leitet	diese	an	den	Vertragspartner	weiter.
b)	 Der	Vertragspartner	prüft	die	Rügen	und	 informiert	die	

Gemeinsame	Vergabestelle	über	das	Prüfungsergebnis.
c)	 Die	 Gemeinsame	 Vergabestelle	 entwirft	 das	 Antwort-

schreiben mithilfe der inhaltlichen Zuarbeit des Vertrags-
partners und versendet diese nach vorheriger Absprache.

d) Im Falle einer Abhilfe ist durch den Vertragspartner eine 
neue Entscheidung herbeizuführen.

20. Statistikpflichten
Die	Gemeinsame	Vergabestelle	führt	eine	Vergabestatistik.

21. Aufbewahrung der Vergabeakten
Nach Abschluss des Vergabeverfahrens übergibt die Gemein-
same	Vergabestelle	eine	Kopie	des	Angebotes	vom	bezuschlag-
ten	Bieter.	Die	Originalvergabeakte	bleibt	zur	Aufbewahrung	
und Archivierung bei der Gemeinsamen Vergabestelle.

Jahresabschuss zum 31.12.2022 der Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH
Gemäß	 §	 133	 Abs.	 1	 und	 2	 Kommunalverfassungsgesetz	 des	
Landes	Sachsen-Anhalt	(KVG	LSA)	wird	bekannt	gemacht,	dass	
der Jahresabschluss der Infra Zeitz Servicegesellschaft mbH um 
31.12.2022	 in	 der	 Gesellschafterversammlung	 am	 03.08.2023	
festgestellt	 wurde.	 Durch	 die	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
ECOVIS	 Wirtschaftstreuhand	 GmbH	 wurde	 für	 den	 Jahresab-
schluss	und	den	Lagebericht	2022	der	uneingeschränkte	Bestä-
tigungsvermerk	erteilt.	Der	 Jahresüberschuss	des	Wirtschafts-
jahres	2022	wird	auf	neue	Rechnung	vorgetragen.	

Der	 Jahresabschluss	 und	 der	 Lagebericht	 des	 Wirtschafts-
jahres	 2022	 sind	am	Betriebssitz	Hauptstraße	30,	 06729	El-
steraue,	Verwaltungszentrum	Gebäude	37,	Zimmer	1.03,	öf-
fentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme ist vom 18.12.2023 bis 
10.01.2024, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
gewährleistet.

gez. Hansel
Geschäftsführer
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Information des Fachbereiches Ordnungswesen – Brandschutz zu Rauchwarnmelder
Rauchwarnmelder	 können	 Leben	 retten!	 Aus	 diesem	 Grund	
gilt	 in	Sachsen-Anhalt	seit	dem	01.01.2016	die	Rauchmelder-
pflicht.	Dies	ergibt	sich	aus	den	Vorschriften	der	Bauordnung	
des	Landes	Sachsen-Anhalt.	Rauchmelder	sollen	Bewohnerin-
nen	und	Bewohner	rechtzeitig	warnen	und	so	auf	eine	Gefahr	
aufmerksam	machen.
Hin	und	wieder	 kommt	es	wegen	diverser	 Fehlalarme	 jedoch	
zu	Feuerwehreinsätzen.	Ein	Fehlalarm	liegt	vor,	wenn	der	Alarm	
losgeht,	obwohl	gar	keine	Gefahr	besteht.	Die	Ursachen	dafür	
können	zum	Beispiel	sein:	

–	 eine	erhöhte	Staub-	oder	Wasserdampfentwicklung
– Fehler	bei	der	Positionierung	des	Rauchwarnmelders	im	Raum
–	 zu	geringe	Batterieleistung
–	 ein	technischer	Defekt
–	 ungenügende	Kontroll-	und	Wartungsarbeiten
–	 überschreiten	der	max.	Nutzungsdauer	(in	der	Regel	10	Jahre)

Verschafft	 sich	 die	 Feuerwehr	 dann	 noch	 gewaltsam	 Zutritt	
zur	Wohnung	stellt	 sich	die	Frage,	wer	 für	die	entstandenen	
Kosten	(Einsatzkosten	der	Feuerwehr,	Kosten	für	zerstörte	Tür,	
Fenster,	Rollladen	etc.)	aufkommen	muss.

Wer	die	Kosten	für	den	Feuerwehreinsatz	übernehmen	muss,	
ist	einzelfallabhängig.	Auf	jeden	Fall	trifft	die	Kostenpflicht	den	
„Scherzkeks“,	der	die	Feuerwehr	nur	deshalb	ruft,	um	z.	B.	sei-
nen	Nachbarn	zu	ärgern	oder	einen	Rauchmelder	absichtlich	
auslöst. Das grob fahrlässige Auslösen eines Alarms zieht in 
der	Regel	ebenfalls	eine	Kostentragungspflicht	nach	sich.	Der	
Alarmierende	handelt	z.	B.	dann	grob	fahrlässig,	wenn	er	di-
rekt	unter	dem	Rauchwarnmelder	raucht	oder	das	Gerät	wäh-
rend	der	Jagd	auf	ein	Insekt	mit	Spray	vollsprüht.	
Oftmals	 gibt	 der	 Rauchwarnmelder	 aber	 auch	 einen	 lauten	
Batteriewarnton	ab.	Nachbarn	 interpretieren	den	oftmals	als	

Feueralarm	 und	 rufen	 die	 Feuerwehr.	 Diesen	 Einsatz	 muss	
der	besorgte	Anwohner	aber	nicht	bezahlen,	auch	dann	nicht,	
wenn	es	sich	um	einen	Fehlalarm	gehandelt	hat.	
Wurde	der	Alarm	etwa	ausgelöst,	weil	sich	der	Rauchmelder	in	
einem schlechten technischen Zustand befand oder die max. 
Nutzungsdauer	bereits	überschritten	war,	dann	kann	die	Ge-
meinde	die	Kosten	für	den	Feuerwehreinsatz	in	der	Regel	vom	
Eigentümer oder Mieter des Hauses/der Wohnung verlangen. 
Er	trägt	die	typischen	technischen	Risiken	und	soll	angehalten	
werden,	den	Rauchmelder	in	einem	einwandfreien	Zustand	zu	
halten, um auch Fehlalarme zu verhindern. 
Gibt	 der	 Rauchmelder	 ein	 Warnsignal	 von	 sich,	 können	 die	
Feuerwehrleute	zunächst	von	einer	Gefahr	ausgehen.	Sie	müs-
sen	also	einschreiten,	um	zu	verhindern,	dass	sich	ein	etwaiger	
Brand	weiter	ausbreitet.	Hierzu	müssen	sie	natürlich	ins	Haus	
und	 z.	 B.	 überprüfen,	 ob	 sich	 dort	 noch	 Personen	 befinden.	
Macht niemand die Tür auf und steht ein Ersatzschlüssel nicht 
ohne	Weiteres	 zur	 Verfügung,	 darf	 sich	 die	 Feuerwehr	 daher	
auch	anderweitig	Zutritt	verschaffen,	z.	B.	 indem	die	Tür	oder	
ein	 Fenster	 eingeschlagen	 wird.	 Dafür	 kann	 der	 Eigentümer	
keinen	Schadensersatz	verlangen	–	schließlich	wollte	die	Feuer-
wehr	hiermit	einen	größeren	Schaden	am	Eigentum	verhindern.	

Damit	es	gar	nicht	erst	zu	einem	Fehlalarm	kommt,	sollten	Sie	
Ihre	Rauchmelder	immer	wieder	mal	kontrollieren.	Nach	den	
DIN-Vorschriften	sollen	Rauchwarnmelder	regelmäßig	gemäß	
den	Herstellerangaben	geprüft	werden,	mindestens	aber	ein-
mal im Jahr. 

Buchheim
Bürgermeister

Verpachtung von Garagen in der Gemeinde Elsteraue im OT Könderitz sowie OT Nissma

Die	Gemeinde	Elsteraue	verpachtet	ab	dem	01.01.2024:

–	 eine	 Garage	 in	 Könderitz	 (Garagenkomplex	 am	 Neubau)	
für 90 €/Jahr zzgl. Garagensteuer

–	 eine	 Garage	 in	 Nissma	 (Garagenkomplex	 Friedensburg-
straße) für 90 €/Jahr zzgl. Garagensteuer

Interessenten	 melden	 sich	 bitte	 im	 Fachbereich	 Bauwe-
sen,	 Sachgebiet	 Liegenschaften	 (SB	 Frau	 Schmiedl	 unter	
03441/226182).

Buchheim
Bürgermeister
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